
 

 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses nach dem 

Förderprogramm Nachhaltige Mobilität der 

Gemeinde Planegg  

 

Wichtiger Hinweis: Für Maßnahmen, die bereits begonnen oder abgeschlossen wurden, 

gewährt die Gemeinde Planegg keine Zuschüsse. Antragsstellung vor Maßnahmenbeginn! 

 

Die einzureichenden Unterlagen für die Antragstellung entnehmen Sie bitte  
der Richtlinie zum Förderprogramm Nachhaltige Mobilität der Gemeinde Planegg! 

 

Antragsteller/in: 

 

_______________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 

_______________________________________________________________________ 
Anschrift (Straße, Haus Nr.) 
 

_______________________________________________________________________ 
Unternehmen/gemeinnützige Organisation/Verein (Straße, Haus Nr.) 
 

_______________________________________________________________________ 
Telefonnummer          Email-Adresse 
 

_______________________________________________________________________ 
Geldinstitut  

    

_______________________________________________________________________ 
IBAN                BIC 



Fördergegenstand:       (bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

 S-Pedelec 

 Lastenfahrrad 

 Lastenpedelec 

 Elektromotorroller 

 Leichtelektromobil der EG Fahrzeugklassen L6e und L7e 

 

Wichtige Hinweise und Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses: 

1. Die Förderung durch die Gemeinde Planegg ist eine freiwillige Leistung, die im Rahmen der 

vorhandenen Haushaltsmittel gewährt wird. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. 

2. Dem/der Antragsteller/in ist bekannt, dass nur Anträge berücksichtigt werden die vollständig 

sind. Anträge, die nach Verbrauch der Haushaltsmittel eingereicht werden oder unvollständig 

sind, können dem/der Antragteller/in umgehend ohne weitere Bearbeitung zurückgesandt 

werden. 

3. Der/die Antragsteller/in verpflichtet sich, die gewährten Fördermittel ganz oder anteilig 

zurückzuzahlen, wenn 

- diese nicht zweckentsprechend verwendet worden sind oder 

- der Weiterverkauf eines geförderten Fahrzeugs vor Ablauf der 3 Jahres-Frist erfolgt. 

4. Änderungen von förderrelevanten Tatbeständen, die nach der Antragstellung eintreten, sind 

unverzüglich mitzuteilen. 

5. Der/die Antragsteller/in ist mit der Aufbewahrung der im Antrag angegebenen Daten 

einverstanden. Sie werden von der Gemeinde ausschließlich zum Zweck der Bewilligung der 

Förderung und zur Prüfung der geförderten Maßnahmen benutzt. 

6. Der/die Antragsteller/in versichert, dass die in diesem Antrag erklärten Angaben und die 

vorgelegten Unterlagen richtig und vollständig sind. 

7. Der Kaufvertrag wird mit der Schlussrechnung eingereicht. 

 

Mir ist bekannt, dass die Gewährung eines Zuschusses durch die Gemeinde Planegg von den 

in diesem Antrag und im „Planegger Förderprogramm Nachhaltige Mobilität“ genannten 

Voraussetzungen und Bedingungen abhängt. 

 

 

Ort    Datum    Unterschrift 


